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Informationsvorlage 

 
Nr.: I-003/2020 

öffentlich 
 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Ortsbeirat Wustermark 12.02.2020 öffentlich 

Ausschuss für Bauen und 
Wirtschaft 

18.02.2020 öffentlich 

Haushalts- und 
Finanzausschuss 

19.02.2020 öffentlich 

Gemeindevertretung 03.03.2020 öffentlich 

 
 
 

Information über die Vergabe und Abrechnung zum Bau der 
Fußgängerüberwege (FGÜ`s) im OT Wustermark 
 
 
Sachverhalt: 
 
Das Bauvorhaben zur Herstellung von 4 Stk. Fußgängerüberwegen im Bereich der „Mittelallee / 
Hoppenrader Allee / Schwalbenweg“ in Wustermark war fester Bestandteil des Haushaltes im Jahr 
2019 der Gemeinde Wustermark.  
 
 
Der finanzielle Haushaltsansatz im HH-Jahr 2019 betrug für die Maßnahme: 
 

 Bau von 4 Stk Fußgängerüberwegen im Bereich des Kreisverkehres der „Mittelallee / Hoppen-
rader Allee / Schwalbenweg“ in Wustermark: 17.000,00 € 

 
Mit der Realisierung dieser Baumaßnahme kam die Verwaltung der Gemeinde Wustermark den 
Hinweisen des Ortsbeirates Wustermark nach. Der Bau von 4 Stück Fußgängerüberwegen am 
Kreisverkehr dient zudem einer gesicherten Schulwegführung, die auch von Seiten der Elternschaft 
aus den OT Buchow-Karpzow, Hoppenrade und Wustermark gefordert wurde. 
 
Das finanzielle Budget, das zum Bau der 4 Stk. Fußgängerüberwege am Kreisverkehr „Mittelallee / 
Hoppenrader Allee / Schwalbenweg“ zur Verfügung gestellt werden konnte, wurden nicht über-
schritten. Die Abrechnung der Maßnahme wird im Folgenden beschrieben. 
 
Die Submission des Vorhabens zur Herstellung der 4 Stk. Fußgängerüberwege am Kreisverkehr „Mit-
telallee / Hoppenrader Allee / Schwalbenweg“ in Wustermark im Rahmen einer Beschränkten Aus-
schreibung fand am 05.06.2019, 10:00 Uhr in der Gemeinde Wustermark statt. 
 
Anzahl der hierzu aufgeforderten Bauunternehmen:  5 Stück 
 
Anzahl der Bauunternehmen, die bis zum 05.06.2019, 10.00 Uhr ein Angebot für die Herstellung von 4 
Stück Fußgängerüberwegen im Bereich des Kreisverkehres der Hoppenrader Allee, der Mittelallee 
und des Schwalbenweges abgegeben haben:   4 Stück 
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a.) Submissionsergebnis: 
 

Lfd. 
Nr. 

Bauunternehmen Angebotssumme 
-brutto, € 

Bemerkungen Rang 

1 Debag GmbH, Im Wiesengrund 49, 
14797 Kloster Lehnin 

16.172,58  1 

 
2 

Eurovia Verkehrsbau Union, 
Caputher Chaussee 1a, 14552 
Michendorf 

 
28.210,70 

 
 

 
4 

 
3 

RASK GmbH, Klaistower Straße 
64/65, 14542 Werder/Havel 

 
20.512,21 

 
 

 
2 

4 HMAS GmbH, An der B1 Nr. 12, 
14550 Groß Kreutz 

24.751,36  3 

 
Das Unternehmen Debag GmbH, Im Wiesengrund 49, 14797 Kloster Lehnin ist der Gemeinde 
Wustermark im Rahmen vorhergehender Maßnahmen bekannt. Das Unternehmen hat nach oben 
vorgenommener Auswertung das wirtschaftlichste Angebot für die Durchführung der Herstellung von 4 
Stk. Fußgängerüberwegen am Kreisverkehr „Mittelallee /Hoppenrader Allee / Schwalbenweg“ in 
Wustermark eingereicht.  
 
Vor diesem Hintergrund wurde am 27.06.2019 der Auftrag für die beschriebene  
 

 Herstellung von 4 Stk. Fußgängerüberwegen am Kreisverkehr „Mittelallee / Hoppenrader Allee 
/ Schwalbenweg“ in Wustermark in Höhe von 16.172,58 € 

 
an das Bauunternehmen Debag GmbH, Im Wiesengrund 49, 14797 Kloster Lehnin erteilt.  
 
Die Ausführung zur Herstellung der 4 Stk. Fußgängerüberwege am Kreisverkehr „Mittelallee / 
Hoppenrader Allee / Schwalbenweg“ in Wustermark wurde in der Zeit vom 12.12.2019 bis zum 
19.12.2019 umgesetzt.  
 
Hauptgründe dieser zeitlich versetzten baulichen Ausführung werden damit begründet, dass erst nach 
dem Beschluss der Gemeindeverwaltung (B-120/2018 vom 15.10.2019) zur Gestaltung des 
Innenringes am Kreisverkehr im Rahmen der Arbeiten zur Fahrbahndeckensanierung am Kreisverkehr 
in Wustermark und deren Fertigstellung zum 13.11.2019 die Arbeiten zur Herstellung der 4 Stk. 
Fußgängerüberwege am Kreisverkehr aufgenommen werden konnten. 
 
 
b.) Abrechnung der Baumaßnahme: 
 

Bauvorhaben Angebotssumme 
-brutto-, € 

Auftragssumme 
-brutto-, € 

Abrechnungssumme 
-brutto-, € 

Herstellung von 4 Stk. 
Fußgängerüberwegen am 
Kreisverkehr 
Mittelallee/Hoppenra-der 
Allee/Schwalbenweg in 
Wustermark 

 
 
 
16.172,58 

 
 
 
16.172,58 

 
 
 
16.156,23 

 
 
Die Abrechnung der Baukosten zur Herstellung der 4 Stk. Fußgängerüberwege am Kreisverkehr 
„Mittelallee / Hoppenrader Allee / Schwalbenweg“ in Wustermark liegt bis auf wenige Euro unterhalb 
der Höhe der angesetzten Kosten des Haushaltsansatzes (17.000,00 €) und der o.g. Auftragssumme, 
so dass es zu keinen Mehrbelastungen des Haushaltes der Gemeinde Wustermark kam. 
 
 
Die Leistungen der Bauleitung und -überwachung wurde im Rahmen der Ausführung zum Bau der 
zuvor genannten 4 Stück Fußgängerüberwege durch Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung selbst 
umgesetzt, so dass hier keine zusätzlichen Planungskosten anfielen. 
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Finanzierung: 
 
Durch die beschriebene Ausführung zur Herstellung von 4 Stück Fußgängerüberwegen am Kreis-
verkehr „Mittelallee/Hoppen Rader Allee/Schwalbenweg“ in Wustermark entstanden folgende Kosten, 
die in der folgenden Abrechnung dargestellt wird. 
 

 Die Herstellung von 4 Stück Fußgängerüberwegen am Kreisverkehr „Mittelallee / Hoppenrader 
Allee / Schwalbenweg“ in Wustermark wurde wie folgt abgerechnet:  

 
Kostenstelle: 541101 
Kostenträger: 54110000_09610202 
Konto:  S045 
 
HH-Ansatz im Jahr 2019 unter dem o.g. Sachkonto: 17.000,00 € 
Abrechnung der Baumaßnahme:   16.156,23 € 
 
Somit blieben die Ist-/Abrechnungs-Kosten unterhalb des geplanten Haushaltsbudgets für diese 
Investitionsmaßnahme.  
 
 
Die bauliche Umsetzung der zuvor genannten Herstellung von 4 Stück Fußgängerüberwegen am 
Kreisverkehr „Mittelallee/Hoppenrader Allee/Schwalbenweg“ in Wustermark konnten somit im HH-Jahr 
2019 erfolgreich abgeschlossen werden. 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 

- Foto’s der hergestellten 4 Stk. Fußgängerüberwege am Kreisverkehr „Mittelallee/Hoppenrader 
Allee/Schwalbenweg“ in Wustermark 

 
 
Az.:  
13.01.2020 
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